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Deutscher Basketball Bund e.V. 

SPIELORDNUNG 
 
Beschlossen vom BUNDESTAG 2002 (Travemünde), Änderungen wurden von BUNDESTAGEN 2003 (Berlin), 2004 (Düsseldorf), 2005 
(Binz auf Rügen), 2006 (Rust bei Freiburg), 2007 (Würzburg), 2008 (Dessau) und 2009 (Werder) beschlossen. 
 

I. ALLGEMEINES 
§ 1 

1. Die Spielordnung (SO) regelt den Spielbetrieb der Senioren mit Ausnahme der Bundesliga. Sie ist für 
alle Teilnehmer verbindlich. 

2. Es gelten die vom DBB herausgegebenen „Offiziellen Basketball-Regeln“. Der DBB kann Abweichun-
gen zulassen. 

3. Außerdem gelten die „FIBA-Bestimmungen für die Spielberechtigung von Basketballspielern“ sowie die 
„FIBA-Bestimmungen zur Regelung des internationalen Transfers von Spielern“. 

4. Verstöße werden nach den dazu vorgesehenen Strafbestimmungen geahndet. 

§ 2 

1. Veranstalter ist, wer einen Wettbewerb ausschreibt und durchführt. Veranstalter können der DBB, die 
Landesverbände sowie deren Gliederungen und Zusammenschlüsse sein. 

2. Der Veranstalter kann nicht geregelte Sachverhalte der Spielordnung in einer eigenen Spielordnung 
oder Ausschreibung ergänzen. 

3. Veranstalter haben für jeden Wettbewerb eine Spielleitung einzusetzen. 
4. Veranstalter können für die Teilnahme an Wettbewerben Beiträge erheben und die Teilnahme von Vor-

aussetzungen abhängig machen. 

§ 3 

1. An ausgeschriebenen Wettbewerben können Vereine und Spielgemeinschaften teilnehmen. 
2. Die Bildung einer Spielgemeinschaft richtet sich nach den Vorschriften des zuständigen Landesverban-

des. Die Spielgemeinschaft wird wie ein Verein behandelt. 
3. Veranstalter können Auswahlmannschaften als Teilnehmer an ihren Wettbewerben zulassen. 

§ 4 

Ausrichter ist, wer ein Pflichtspiel durchführt. Wenn nichts anderes festgelegt ist, ist der im Spielplan zuerst 
genannte Verein Ausrichter. 

§ 5 

1. Teilnehmer eines Spieles sind Spieler, Trainer, Trainer-Assistent, Mannschaftsbegleiter, Schiedsrichter, 
Schiedsrichterbetreuer, Kommissar und Kampfgericht. 

2. Ein Spieler, der in einem Wettbewerb eingesetzt wird, muss teilnahmeberechtigt, einsatzberechtigt und 
spielberechtigt sein. 

3. Jeder auf dem Spielbericht eingetragene Spieler hat am Spiel teilgenommen. 

II. SPIELORGANISATION 
§ 6 

1. Pflichtspiele sind alle Spiele eines ausgeschriebenen Wettbewerbs. 
2. Pflichtspiele sind in Hallen auszutragen. Der Veranstalter regelt die Zulassung. Umfang und Art der 

technischen Ausrüstung bestimmt der Veranstalter. 
3. Die Zulassung von Spielbällen und technischer Ausrüstung regelt der DBB. 

§ 7 

1. Pflichtspiele sind grundsätzlich in Spielklassen auszutragen. Jede Spielklasse kann in Spielgruppen mit 
festzulegender Wertigkeit unterteilt werden. 

2. Die höchste Spielklasse unterhalb der Bundesliga ist die Regionalliga. Weitere Spielklassen kann der 
Veranstalter einrichten. 
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§ 8 

1. Die Landesverbände bilden vier Regionalliga-Bereiche: 
a) Regionalliga Nord: 

 Berliner Basketball Verband e.V. 
Brandenburgischer Basketball-Verband e.V. 
Bremer Basketball Verband e.V. 
Hamburger Basketball Verband e.V. 
Basketball-Verband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Niedersächsischer Basketball Verband e.V. 
Basketball-Verband Sachsen-Anhalt e.V. 
Basketball-Verband Schleswig-Holstein e.V. 

b) Regionalliga West: 
Westdeutscher Basketball-Verband e.V. 

c) Regionalliga Südwest: 
Basketball-Verband Baden-Württemberg e.V. 
Hessischer Basketball-Verband e.V. 
Basketball-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 
Basketball-Verband Saar e.V. 

d) Regionalliga Südost: 
Bayerischer Basketball-Verband e.V. 
Basketball-Verband Sachsen e.V. 
Thüringer Basketball-Verband e.V. 

2. Veranstalter des Wettbewerbs der Regionalligen sind die beteiligten Landesverbände bzw. deren Zu-
sammenschlüsse. 

3. Der Regionalligaausschuss legt die Rahmenausschreibung und einheitliche Standards für die Regional-
ligen verbindlich fest. 

4. In den Spielen des Wettbewerbs 2007/2008 sind in jeder Mannschaft maximal drei Ausländer spielbe-
rechtigt. Ab dem Wettbewerb 2008/2009 sind in jeder Mannschaft maximal zwei Ausländerspielberech-
tigt. 

5. Ausländer ist, wer nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist. 

§ 9 

1. In jeder Spielklasse kann ein Verein nur mit einer Mannschaft teilnehmen. Der Veranstalter kann abwei-
chende Regelungen treffen. 

2. Die Anzahl der Auf- und Absteiger ist von dem Veranstalter bzw. den Veranstaltern der einzelnen Spiel-
klassen oder -gruppen festzulegen. 

3. Das Überspringen einer Spielklasse oder -gruppe ist unzulässig. 
4. Ein Verein, der bisher noch nicht an einem ausgeschriebenen Wettbewerb teilgenommen hat, kann nur 

für die Dauer eines Wettbewerbs in der untersten Spielklasse außer Konkurrenz teilnehmen. 

§ 10 

Nimmt ein Verein mit mehreren Mannschaften an Wettbewerben teil, so muss er die Mannschaften fortlau-
fend mit Ordnungszahlen versehen. Die Mannschaft in der höchsten Spielklasse erhält dabei die niedrigste 
Ordnungszahl. 

§ 11 

1. Wettbewerbe beginnen am 1.7. und enden am 30.6. (Übergangsregelung für die Wettbewerbe 
2009/2010: Die Wettbewerbe 2009/2010 beginnen am 01. Juni 2009 und enden am 30. Juni 2010.) 

2. Wettbewerbe werden gemäß Ausschreibung durchgeführt. Diese muss spätestens am 30.4. veröffent-
licht sein. 

3. Die Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten oder die Anpassung an veränderte Umstände ist zuläs-
sig. Sie ist unverzüglich vorzunehmen und bekannt zu geben. 

4. Regelungen über Auf- und Abstieg dürfen nur bis zwei Wochen vor Beginn des Spielbetriebs geändert 
werden. 

§ 12 

1. Der Spielbetrieb einer Spielklasse oder Spielgruppe beginnt mit deren erstem Spiel. 
2. Spätestens vier Wochen vor Beginn des Spielbetriebs ist der verbindliche Spielplan zu veröffentlichen. 

In besonderen Fällen kann die Frist verkürzt werden. 
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§ 13 

1. Die Vereine sind verpflichtet, dem Veranstalter die in der Ausschreibung geforderten Angaben zu ma-
chen. 

2. Der Veranstalter hat eine Liste mit den geforderten Angaben zusammen mit dem Spielplan zu veröffent-
lichen. 

§ 14 

1. Nach Abschluss des Spielbetriebs ist unverzüglich die offizielle Abschlusstabelle zu veröffentlichen. 
2. Gegen diese Abschlusstabelle ist binnen einer Woche nach Veröffentlichung der Rechtsbehelf der Be-

schwerde beim Rechtsausschuss des Veranstalters gegeben. Dieser entscheidet endgültig. 

§ 15 

1. Mit Bestandskraft der Abschlusstabelle steht die Platzierung der Mannschaften fest. Jede Mannschaft 
erlangt damit die Anwartschaft auf das in der Ausschreibung festgelegte Teilnahmerecht der folgenden 
Wettbewerbe. 

2. Mit Ablauf des 31.5. wird aus einer bestehenden Anwartschaft das entsprechende Teilnahmerecht. 
3. Bei Verzicht oder Verlust der Anwartschaft sind die Abschlusstabellen anzupassen. Ein Rechtsmittel ist 

nicht zulässig. 

§ 16 

1. Ein Verein kann für eine Mannschaft auf die Anwartschaft oder das Teilnahmerecht verzichten. Der 
Verzicht ist dem Veranstalter schriftlich zu erklären. Die Mannschaft ist damit Letztplatzierter des Wett-
bewerbes. 

2. Verliert eine Mannschaft die Anwartschaft oder das Teilnahmerecht, so ist sie Letztplatzierter des Wett-
bewerbes. 

3. Verzichtet ein Verein für eine Mannschaft auf den Aufstieg oder kann sie ihn nicht wahrnehmen, so be-
hält sie die Anwartschaft auf das bisherige Teilnahmerecht. 

§ 17 

1. Ein Verein kann seine Teilnahmerechte an einen anderen Verein seines Landesverbands übertragen. 
2. Die Teilnahmerechte können auch getrennt nach weiblichem oder männlichem Bereich übertragen wer-

den. 
3. Eine Übertragung von einzelnen Teilnahmerechten ist nicht zulässig. 
4. Die Landesverbände können zusätzliche Regelungen treffen. 
5. Eine Übertragung ist nur nach Veröffentlichung der betreffenden bestandskräftigen Abschlusstabellen 

und bis zum 31.1. zulässig. 

§ 18 

Bei nicht rechtzeitiger Beendigung des Spielbetriebs ist der Veranstalter berechtigt, seine Teilnehmer für 
weiterführende Wettbewerbe zu benennen. Die Entscheidung ist endgültig. 

III. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 
§ 19 

Die Teilnahmeberechtigung ist die Berechtigung eines Spielers, für einen bestimmten Verein am Spielbetrieb 
teilzunehmen. 

§  20 

1. Der DBB erteilt die Teilnahmeberechtigung auf Antrag des Vereins. Sie wird durch den Teilnehmeraus-
weis nachgewiesen und ist beitragspflichtig. 

2. Der Antrag ist nur dann gestellt, wenn das entsprechende Formular vollständig ausgefüllt ist und alle 
zur Bearbeitung erforderlichen Unterlagen und Nachweise dem DBB vorliegen. 

3. Die Teilnahmeberechtigung beginnt mit Eingang des gestellten Antrages beim DBB. 
4. Bei Veränderung der persönlichen Daten ist ein Antrag auf Erneuerung des Teilnehmerausweises zu 

stellen. 
5. Der DBB kann einen Antrag ablehnen oder eine Teilnahmeberechtigung widerrufen bzw. zurückneh-

men. Die Entscheidung kann durch eine vom Präsidium beauftragte Person erfolgen. Binnen einer Wo-
che nach Zugang der Entscheidung ist der Rechtsbehelf der Beschwerde beim DBB-Rechtsausschuss 
gegeben. Dieser entscheidet endgültig. 
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§ 21 

Die Teilnahmeberechtigung erlischt, wenn 
a) die Mitgliedschaft eines Vereins in einem Landesverband endet; 
b) der DBB auf Antrag die Freigabe für einen anderen Basketball-Spielbetrieb erteilt, 
c) der Verein die Teilnahmeberechtigung an den DBB zurückgibt; 
d) der Verein dem Spieler die Freigabe erteilt, 
e) wenn der Verein schriftlich den Verlust des Teilnehmerausweises erklärt und keine Erneuerung be-

antragt wird. 

§ 22 

Ein Antrag auf Änderung der Teilnahmeberechtigung ist notwendig bei 
a) Übertragung von Teilnahmerechten an einen anderen Verein; 
b) Bildung von Spielgemeinschaften; 
c) Änderung des Vereinsnamens. 

§ 23 

1. Bei einem Vereinswechsel wird einem Spieler, dessen Teilnahmeberechtigung erloschen ist, eine Teil-
nahmeberechtigung für einen anderen Verein erteilt. 

2. Besitzt der Spieler noch eine Teilnahmeberechtigung, ist die Freigabe des bisherigen Vereins erforder-
lich. 

3. Erfolgt die Freigabe nicht innerhalb von drei Wochen, gilt sie als erteilt. 

§ 24 

1. Vereinswechsel und Änderung der Teilnahmeberechtigung sind nur vom 1.7. bis 31.1. zulässig. Dies gilt 
auch für den Wechsel aus einem anderen Basketball-Spielbetrieb zu einem Verein innerhalb des DBB. 

2. Ein Spieler kann eine Teilnahmeberechtigung für einen Verein nur erhalten, wenn er während des 
Wettbewerbs noch keine Einsatzberechtigung für eine Mannschaft dieses Vereins besaß. 

3. Bei Übertragung von Teilnahmerechten an einen anderen Verein und bei Bildung einer Spielgemein-
schaft ist eine Freigabe nicht erforderlich. 

IV. EINSATZBERECHTIGUNG 
§ 25 

1. Die Einsatzberechtigung ist die Berechtigung eines Spielers, während eines Wettbewerbs in einer be-
stimmten Mannschaft (Stammmannschaft) eingesetzt zu werden. Sie wird vom Verein festgelegt. 

2. Die Einsatzberechtigung wird vom Verein durch Eintragung in die elektronische Spielerliste festgelegt. 
3. Veranstalter von Pokal- oder anderen Sonderwettbewerben können die Einsatzberechtigung für diese 

Wettbewerbe regeln. 

§ 26 

1. Neben der Einsatzberechtigung in der Stammmannschaft ist ein Aushilfseinsatz in der Mannschaft mit 
der nächst niedrigeren Ordnungszahl zulässig. 

2. Dies gilt nicht, wenn beide Mannschaften in derselben Spielklasse oder in gleichwertigen Spielgruppen 
teilnehmen. 

3. Der Aushilfseinsatz ist bis zu fünfmal zulässig. 

§ 27 

1. Eine Änderung der Einsatzberechtigung kann bis zum 31.1. beim zuständigen Landesverband beant-
ragt werden. 

2. Der Landesverband entscheidet über den Antrag binnen einer Woche. Die Entscheidung ist endgültig. 

§ 28 

Ein Antrag auf Änderung der Einsatzberechtigung ist möglich für  
a) einen Spieler, der noch nicht zum Einsatz gekommen ist; 
b) einen bereits zum Einsatz gekommenen Spieler  

– für eine Mannschaft mit niedrigerer Ordnungszahl; 
– für eine Mannschaft mit höherer Ordnungszahl; 

c) für bereits zum Einsatz gekommene Spieler von Mannschaften, für die auf das Teilnahmerecht ver-
zichtet wurde. 
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§ 29 

1. Ist ein Spieler noch nicht zum Einsatz gekommen, so kann die Einsatzberechtigung für jede andere 
Mannschaft erlangt werden.  

2. Ist ein Spieler bereits zum Einsatz gekommen, so ist die Änderung der Einsatzberechtigung für eine 
Mannschaft mit der einer niedrigeren Ordnungszahl nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Ein 
Aushilfseinsatz ist danach nicht mehr zulässig. 

3. Ist ein Spieler bereits zum Einsatz gekommen und wird die Änderung der Einsatzberechtigung für eine 
Mannschaft mit einer höheren Ordnungszahl beantragt, so ist der Spieler nur noch für diese Mannschaft 
einsatzberechtigt. Er unterliegt einer Sperre von zwei Pflichtspielen seiner neuen Mannschaft. Ein Aus-
hilfseinsatz ist nicht mehr zulässig. 

4. Einsatzberechtigungen von Spielern, für deren Stammmannschaft auf das Teilnahmerecht verzichtet 
wurde, können für jede andere Mannschaft des Vereins beantragt werden. Ein Aushilfseinsatz ist nicht 
mehr zulässig. 

§ 30 

1. Jugendliche können unter Beachtung der Jugendspielordnung die Einsatzberechtigung für eine Senio-
renmannschaft erhalten. 

2. In Seniorenmannschaften sind Aushilfeinsätze für Jugendliche in der Mannschaft mit der nächst niedri-
geren Ordnungszahl zahlenmäßig nicht begrenzt. 

3. Ein Jugendlicher mit einer Sonderteilnahmeberechtigung für einen Zweitverein kann in diesem die Ein-
satzberechtigung nur für eine Mannschaft erlangen. Eine Änderung dieser Einsatzberechtigung und 
Aushilfseinsätze sind nicht möglich. 

4. Die Landesverbände können diese Regelungen für ihren Bereich weiter einschränken. 

V. SPIELBERECHTIGUNG 
§ 31 

Die Spielberechtigung ist die Berechtigung eines Spielers, in einem bestimmten Spiel zum Einsatz zu kom-
men. Sie ist durch seine persönlichen Voraussetzungen bestimmt. 

§ 32 

Die Spielberechtigung von Jugendlichen regelt die Jugendspielordnung. 

VI. SPIELBETRIEB 
§ 33 

1. Der Ausrichter ist für die ordnungsgemäße und regelgerechte Durchführung des Spiels verantwortlich. 
2. Er ist weiter verantwortlich für rechtzeitige Bereitstellung angemessener Umkleideräume, Sicherheit der 

Teilnehmer und Erste Hilfe. 
3. Der Ausrichter ist verpflichtet, den Spielbericht der Spielleitung am ersten Werktag nach dem Austra-

gungstag zuzusenden. Der Veranstalter kann eine andere Regelung treffen. 

§ 34 

1. Der Trainer muss vor Spielbeginn die Vollständigkeit und Richtigkeit der Aufstellung seiner Mannschaft 
auf dem Spielbericht durch Unterschrift bestätigen. Bis dahin nicht eingetragene Spieler sind nicht 
spielberechtigt. 

2. Auf dem Spielbericht eingetragene Spieler müssen ihren Teilnehmerausweis unaufgefordert dem 1. 
Schiedsrichter vorlegen. 

3. Der 1. Schiedsrichter muss die Teilnehmerausweise und die Identität der Spieler prüfen. Fehlen bzw. 
Beanstandung von Teilnehmerausweisen sowie die nicht festgestellte Identität von Spielern sind auf der 
Rückseite des Spielberichtes zu protokollieren. 

4. Die Identität von Spielern kann bis zum Abzeichnen des Spielberichts durch den 1. Schiedsrichter 
nachgewiesen werden. Die Protokollierung erfolgt durch den 1. Schiedsrichter auf der Rückseite des 
Spielberichtes. 

5. Ein Spieler, dessen Identität von den Schiedsrichtern nicht festgestellt werden konnte, wird behandelt 
wie ein Spieler ohne Teilnahmeberechtigung. 
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§ 35 

Über die Möglichkeit der Durchführung des Spiels entscheidet der 1. Schiedsrichter. Eine negative Entschei-
dung ist auf dem Spielbericht zu begründen. 

§ 36 

Ist kein Kommissar eingesetzt, darf sich zur Überwachung des Kampfgerichts ein Mannschaftsbegleiter des 
Gastvereins am Anschreibetisch aufhalten. 

VII. SPIELWERTUNG 
§ 37 

1. Auf Antrag eines Spielpartners bei der Spielleitung ist gegen eine Mannschaft auf Spielverlust zu ent-
scheiden, wenn diese eine Verzögerung des Spielbeginns von mehr als 15 Minuten verursacht und dies 
zu vertreten hat. 

2. Der Antrag ist nur zulässig, wenn er vor Spielbeginn beim 1. Schiedsrichter angemeldet wird. Der 1. 
Schiedsrichter hat dies zusammen mit der Begründung auf dem Spielbericht zu protokollieren. 

3. In diesen Fällen ist das Spiel durchzuführen, es sei denn, der Spielbeginn verzögert sich um mehr als 
30 Minuten nach dem angesetzten Spielbeginn. Diese Frist ist von Mannschaften, Schiedsrichtern und 
Kampfgericht abzuwarten. Wird nach Ablauf dieser Frist das Spiel durchgeführt, ist der Antrag hinfällig. 

4. Der Antrag ist gebührenfrei. 
5. Für Fristen und Kosten gelten die Vorschriften des Protestverfahrens der Rechtsordnung entsprechend. 

§ 38 

1. Die Spielleitung hat gegen die betreffende Mannschaft auf Spielverlust zu entscheiden, wenn 

a) das Spiel ausgefallen ist, weil die Mannschaft nicht angetreten ist und dies zu vertreten hat, 
b) das Spiel ausgefallen ist, weil sie als Mannschaft des Ausrichters das Spielfeld nicht zur Verfügung 

gestellt und dies zu vertreten hat,  
c) das Spiel ausgefallen ist, weil eine Verlegung nicht wie vorgeschrieben durchgeführt wurde, 
d) das Spiel ausgefallen ist, weil sie als Mannschaft des Ausrichters das Kampfgericht oder die regel-

gerechte Spielausrüstung nicht zur Verfügung hat,  
e) das Spiel ausgefallen ist, weil sie die vorgeschriebene Spielkleidung nicht zur Verfügung hat, 
f) sie sich weigert, unter Leitung angesetzter oder zu akzeptierender Schiedsrichter zu spielen, 
g) für diese ein nicht teilnahme-, einsatz- oder spielberechtigter Spieler teilgenommen hat, 
h) in dieser ein im Spielbericht nicht eingetragener Spieler eingesetzt wurde, 
i) sie für einen Spielabbruch verantwortlich ist, 
j) sie weniger als zwei Spieler auf dem Spielfeld zur Verfügung hat 
k) sie oder ihr Verein gesperrt ist, 
l) sie ihrer Wartepflicht von 30 Minuten nicht nachgekommen ist, 
m) der Ausrichter schuldhaft nicht innerhalb von drei Wochen den Spielbericht für ein Spiel seiner 

Mannschaft an die Spielleitung gesandt hat. 
2. Bei Spielausfall muss die Spielleitung über die Kosten des ausgefallenen Spiels entscheiden. 
3. Wird ein Spiel aus anderen als den vorgenannten Gründen nicht begonnen oder abgebrochen, so ent-

scheidet die Spielleitung über die Wertung und Kosten. 
4. Neben der Entscheidung auf Spielverlust kann bei schuldhaftem Verhalten zusätzlich auf eine Ord-

nungsstrafe erkannt werden. 

§ 39 

Trifft die Spielleitung in den Fällen der §§ 37 und 38 SO nicht innerhalb drei Wochen nach dem angesetzten 
Spieltermin eine Entscheidung, hat der betroffene Spielpartner das Recht, innerhalb einer weiteren Frist von 
einer Woche Beschwerde beim Rechtsausschuss des Veranstalters einzulegen. Dieser hat eine Sachent-
scheidung zu treffen. 

§ 40 

1. Gewonnene Spiele werden mit 2 Wertungspunkten, verlorene mit 1 Wertungspunkt gewertet. 
2. Wird gegen eine Mannschaft auf Spielverlust entschieden, wird das Spiel mit 0 Wertungspunkten und 

0:20 Korbpunkten gewertet; der Spielpartner erhält 2 Wertungs- und 20:0 Korbpunkte. 
3. Wird gegen beide Mannschaften auf Spielverlust entschieden, wird das Spiel mit jeweils 0 Wertungs- 

und 0:20 Korbpunkten gewertet. 
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§ 41 

1. Fehlende Spielbereitschaft und Nichtantreten sind nur dann nicht zu vertreten, wenn höhere Gewalt 
(unvorhersehbares oder unabwendbares Ereignis) gegeben ist. 

2. Der Einwand der höheren Gewalt ist nur dann zulässig, wenn er nachweislich spätestens am ersten 
Werktag nach dem Spieltermin der Spielleitung unter Darlegung der gesamten Umstände schriftlich 
mitgeteilt worden ist. Beweismittel können nachgereicht werden. 

VIII. PLATZIERUNG 
§ 42 

1. Über die Reihenfolge der Platzierung in offiziellen Tabellen entscheidet die höhere Zahl der positiven 
Wertungspunkte. 

2. Bei punktgleichen Mannschaften entscheidet über ihre Platzierung der direkte Vergleich zwischen die-
sen Mannschaften. Dabei wird die Platzierung nach Kriterien in nachstehender Reihenfolge ermittelt: 
a) nach der höheren Zahl Wertungspunkte; 
b) nach dem Wert des Quotienten aus dem Korbverhältnis; 
c) nach dem Wert des Quotienten aus dem Korbverhältnis aus allen Spielen des Wettbewerbs; 
d) nach den weniger erhaltenen Korbpunkten bei positiver Korbdifferenz bzw. nach den mehr erziel-

ten Korbpunkten bei negativer Korbdifferenz aus allen Spielen des Wettbewerbs. 

§ 43 (aufgehoben) 

§ 44 (aufgehoben) 

§ 45 

Verzichtet ein Verein für eine Mannschaft vor deren letztem Spiel auf die Teilnahme am Wettbewerb, so 
werden die bisher von ihr ausgetragenen Spiele aus der Wertung genommen. 

IX. SPIELVERLEGUNG 
§ 46 

Spielverlegungen sind nach den Bestimmungen des Veranstalters vorzunehmen. 

§ 47 

1. Die Spielleitung ist berechtigt, Spielverlegungen von sich aus vorzunehmen oder aufzuheben. Die Ent-
scheidung ist endgültig. 

2. Entsteht ein Verlegungsgrund erst am Austragungstag, kann der Ausrichter das Spiel ohne Antrag in 
eine andere Halle verlegen. 

3. Eine Spielverlegung kann nicht mit Teilnahme an einer Sitzung, Erkrankung, beruflicher Verhinderung, 
Urlaub oder ähnlichem begründet werden. 

§ 48 

Wird ein Spieler oder Trainer zu Maßnahmen des DBB abgestellt, so besteht bis zwölf Tage vor dem Spiel-
termin ein Anspruch auf Spielverlegung für die Stammmannschaft. 

X. PROTESTVERFAHREN 
§ 49 

1. Verstöße gegen die Spielregeln, die Spielordnung, die Ausschreibung oder sonstige Bestimmungen 
können in Bezug auf ein bestimmtes Spiel in einem Protestverfahren geltend gemacht werden. 

2. Der Antrag zur Einleitung eines Protestverfahrens ist – wenn keine Spieljury eingesetzt ist – bei der 
Spielleitung zu stellen. 

3. Voraussetzung für die Einleitung eines Protestverfahrens ist die rechtzeitige Anmeldung des Protestes 
durch den Kapitän oder den Trainer beim 1. Schiedsrichter. 

§ 50 

1. Ein Protest aus dem Spielverlauf ist in der ersten Auszeit nach Entstehen des Protestgrundes anzumel-
den. Wird in einer Spielperiode nach Entstehen des Protestgrundes keine Auszeit mehr gegeben, so ist 
der Protest nach Ende der jeweiligen Spielperiode anzumelden. 

2. Andere Proteste sind unverzüglich nach Entstehen des Protestgrundes anzumelden 
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3. Der Protestgrund ist anzugeben. 
4. Die Protestanmeldung ist vom Kapitän nach Spielende durch Unterschrift in dem dafür vorgesehenen 

Feld auf dem Spielberichtsbogen zu bestätigen, bevor der Spielbericht durch den 1. Schiedsrichter ab-
gezeichnet wird. 

5. Nach Abzeichnen des Spielberichtes durch den 1. Schiedsrichter ist ein Protest nicht mehr zulässig. 

§ 51 

1. Der 1. Schiedsrichter ist verpflichtet, jeden angemeldeten Protest auf dem Spielbericht zu protokollie-
ren. Name der Mannschaft, Protestgrund und Zeitpunkt der Anmeldung sind anzugeben. 

2. Das Spiel ist in jedem Fall weiter durchzuführen. 

§ 52 

1. Ein Protest ist nur dann als begründet anzusehen, wenn der Protestgrund den Ausgang des Spiels we-
sentlich beeinflusst hat. 

2. Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter können nicht korrigiert werden. 
3. Wird eine Spielwiederholung angeordnet, hat die Spielleitung eine Entscheidung über die Kostenvertei-

lung des nicht gewerteten Spiels zu treffen. 

XI. SPORTDISZIPLIN 
§ 53 

1. Wird ein Spieler wegen offensichtlich unsportlichen Verhaltens disqualifiziert, ist er von diesem Zeit-
punkt an nicht mehr spielberechtigt. Dies gilt auch, wenn die Disqualifikation in einem Pflichtspiel der 
Bundesligen ausgesprochen wurde. 

2. Der Schiedsrichter muss die Gründe für diese Disqualifikation schriftlich der Spielleitung innerhalb von 
48 Stunden mitteilen. 

3. Die Spielleitung unverzüglich über die Dauer einer Sperre zu entscheiden. 
4. Ist die Entscheidung innerhalb von drei Wochen nach der Disqualifikation nicht getroffen worden, so ist 

der Spieler wieder spielberechtigt. 

§ 54 

1. Erfolgt die Disqualifikation in einem Pflichtspiel, so richtet sich die Dauer der Sperre nach der in der 
Entscheidung festgelegten Anzahl der Pflichtspiele der Mannschaft, in deren Spiel die Disqualifikation 
ausgesprochen wurde. 

2. Bei anderen Spielen richtet sich die Dauer der Sperre nach der in der Entscheidung festgelegten Anzahl 
der Pflichtspiele der Stammmannschaft, für die der Spieler einsatzberechtigt ist. 

3. Die Entscheidung ist von der Spielleitung dem Spieler, dem Verein und dem DBB mitzuteilen. 
4. Für die Dauer der Sperre ist der Spieler nicht spielberechtigt. 

§ 55 

Andere Verstöße gegen die Sportdisziplin sind von einem Schiedsrichter oder Kommissar innerhalb von 48 
Stunden nach dem Verstoß schriftlich der Spielleitung mitzuteilen. Diese hat eine Sachentscheidung zu tref-
fen. Der Spieler bleibt bis zu einer Entscheidung spielberechtigt. 

§ 56 

Verstoßen andere Teilnehmer am Spiel gegen die Sportdisziplin, gelten diese Vorschriften entsprechend. An 
Stelle einer Sperre kann auch eine Geldstrafe verhängt werden. 

§ 57 

Ein gesperrter Teilnehmer am Spielbetrieb darf an keinem Pflichtspiel teilnehmen. 

XII. Schiedsrichter-Einsatz 
§ 58 

1. Für Pflichtspiele werden die Schiedsrichter vom Veranstalter eingesetzt. 
2. Ein Pflichtspiel kann nur gewertet werden, wenn es von mindestens einem Schiedsrichter mit gültiger 

Schiedsrichterlizenz geleitet worden ist. 
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§ 59 

1. Ist nur ein Schiedsrichter zum Spielbeginn angetreten, so müssen die Mannschaften einen anwesenden 
vereinsneutralen Schiedsrichter als 2. Schiedsrichter akzeptieren. Kann kein zweiter Schiedsrichter ge-
funden werden, ist das Spiel von einem zu leiten. 

2. Ist 15 Minuten nach angesetztem Spielbeginn keiner der Schiedsrichter erschienen, so müssen die 
Mannschaften anwesende vereinsneutrale Schiedsrichter akzeptieren. 

3. Sind keine vereinsneutralen Schiedsrichter anwesend, können sich die Mannschaften auf vereinseigene 
Schiedsrichter einigen. Diese Einigung ist vor dem Spiel von beiden Kapitänen auf dem Spielbericht zu 
bestätigen. 

4. Das Ausbleiben jedes angesetzten Schiedsrichters ist auf dem Spielbericht zu vermerken. 

§ 60 

Kann das Spiel wegen fehlender Schiedsrichter nicht begonnen werden, müssen Mannschaften und Kampf-
gericht bis zu 30 Minuten nach angesetztem Spielbeginn auf Schiedsrichter warten. 

XIII. Sonderspielbetrieb 
§  61 

Die Ahndung von Verstößen bei Freundschaftsspielen kann bei dem für den Austragungsort zuständigen 
LV-Sportwart beantragt werden. Dieser entscheidet als Vorinstanz. 

 
 
 

Deutscher Basketball Bund e.V. 

JUGENDSPIELORDNUNG 
 
- Beschlossen vom JUGENDHAUPTAUSSCHUSS am 06.07.2002 – Änderungen wurden vom Jugendhauptausschuss 2003, Jugendtag 
2004 (Göttingen), a.o. Jugendtag 2006 (Rotenburg), a.o. Jugendtag 2007, Jugendtag 2008 und Jugendtag 2009 (Hagen) beschlossen. 

§ 1 Allgemeines 

1. Die JSO regelt den Jugendspielbetrieb. Sie ist für alle Teilnehmer verbindlich. Sie wird durch die jewei-
lige Ausschreibung ergänzt. 

2. Die DBB-SO ist im Jugendspielbetrieb sinngemäß anzuwenden, wenn die JSO keine Regelung trifft. 
3. Soweit in der JSO bzw. DBB-SO zugelassen, können Veranstalter für ihre Wettbewerbe abweichende 

oder ergänzende Vorschriften treffen. 
4. Im Bereich des Mini-Basketballs (U12 und jünger) gelten ferner die vom DBB-Jugendausschuss (DBB-

JA) beschlossenen MINI-Spielregeln. Die LV und ihre Zusammenschlüsse können für ihre Mini-
Wettbewerbe abweichende Regelungen treffen. 

5. Der DBB, die LV und ihre regionalen Zusammenschlüsse können für ihren Jugendspielbetrieb ergän-
zende Regelungen treffen, die für bestimmte Altersklassen/Wettbewerbe verpflichtend vorschreiben, 
nach bestimmten Grundsätzen der Verteidigung und des Angriffs zu spielen, und die für die Einhaltung 
dieser Regelungen notwendigen Maßnahmen anordnen. 

§ 2 Altersklasseneinteilung 

1. Im Jugendbereich gelten folgende Altersklasseneinteilungen: 
• U20-Jugendliche nicht älter als 19 Jahre 
• U19-Jugendliche nicht älter als 18 Jahre 
• U18-Jugendliche nicht älter als 17 Jahre 
• U17-Jugendliche nicht älter als 16 Jahre 
• U16-Jugendliche nicht älter als 15 Jahre 
• U15-Jugendliche nicht älter als 14 Jahre 
• U14-Jugendliche nicht älter als 13 Jahre 
• U13-Jugendliche nicht älter als 12 Jahre 
• U12-Jugendliche nicht älter als 11 Jahre 
• U11-Jugendliche nicht älter als 10 Jahre 
• U10-Jugendliche nicht älter als   9 Jahre 
• U  9-Jugendliche nicht älter als   8 Jahre 
• U  8-Jugendliche nicht älter als   7 Jahre 
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2. Stichtag ist jeweils der 31.12. des laufenden Spieljahres. 

§ 3 Sonderteilnahmeberechtigung von Jugendlichen 

1. Die Sonderteilnahmeberechtigung ist als individuelle Fördermaßnahme für Jugendliche anzusehen. 
2. Jugendliche können nur eine Sonderteilnahmeberechtigung (Jugend oder Senioren) für eine Mann-

schaft eines anderen Vereins erhalten. 
3. Die Sonderteilnahmeberechtigung ist über den Landesverband des Zweitvereins beim DBB bis zum 

30.11. des Spieljahres zu beantragen. Der Antrag ist gebührenpflichtig. Der Antrag ist von den beteilig-
ten Vereinen und Landesverbänden zu unterzeichnen. Die Landesverbände können hierfür eine Gebühr 
festlegen. 

4. Der Einsatz im Zweitverein muss in einer anderen Alters- oder Spielklasse als im Stammverein erfol-
gen, wobei die Landesverbände weitergehende Einschränkungen festlegen können. 

5. Eine Sonderteilnahmeberechtigung kann während des Wettbewerbs nicht geändert werden, erlischt 
beim Wechsel des Stammvereins und kann nicht wieder neu beantragt werden. Aushilfseinsätze sind 
nicht möglich. 

6. Für alle Wettbewerbe ist die Anzahl der Sonderteilnahmeberechtigungen auf drei je Spiel begrenzt. 

§ 4 Einsatz- und Spielberechtigung von Jugendlichen 

1. Jugendliche der Altersklassen U15 bis U20 sind jeweils in ihrer und allen älteren Altersklassen sowie im 
Rahmen der DBB-Seniorenspielordnung im Seniorenspielbetrieb spielberechtigt. Die Spielberechtigung 
von U15/U16-Jugendlichen für den Seniorenspielbetrieb ist beim jeweiligen Landesverband durch den 
Verein zu beantragen und wird durch eine Genehmigung nachgewiesen. 

2. Jugendliche der Altersklassen U13/U14 sind jeweils in ihrer Altersklasse sowie älteren Altersklassen bis 
einschließlich U18 spielberechtigt. Jugendliche der Altersklassen U11/U12 sind in ihrer Altersklasse 
sowie älteren Altersklassen bis einschließlich U16 spielberechtigt. Die Spielberechtigung von U13/U14-
Jugendlichen für die Alterklassen U17/U18 bzw. die von U11/U12-Jugendlichen für die Altersklassen 
U15/U16 ist beim jeweiligen Landesverband durch den Verein zu beantragen und wird durch eine Ge-
nehmigung nachgewiesen. 

3. Jugendliche der Altersklassen U8, U9, U10 sind bis einschließlich der Altersklasse U12 spielberechtigt. 
4. Mit dem Antrag auf Ausweitung der Spielberechtigung gem. Absatz 1 und 2 sind folgende Unterlagen 

vorzulegen: 
- Sportärztliches Attest – nicht älter als einen Monat - mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung hin-

sichtlich des Spielens in den beantragten Spiel- und Altersklassen, 
- Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten 

Für die Bearbeitung des Antrags ist eine Gebühr je Teilnehmerausweis an den Landesverband zu zah-
len. Die Höhe dieses Betrags wird vom Landesverband festgelegt. 

5. Die Spielberechtigung gilt bis zum Ende des jeweiligen Spieljahres. Ihre Änderung ist innerhalb des 
Spieljahres nicht zulässig. 

6. Die Landesverbands-Jugendwarte können für den Spielbetrieb auf Landesverbandsebene die Einsatz-
möglichkeiten für Jugendliche einschränken. 

7. Ein Jugendlicher kann einschließlich des Einsatzes im Seniorenbereich, der Sonderteilnahmeberechti-
gung und der Aushilfseinsätze höchstens vier Einsatzberechtigungen pro Spieljahr erlangen. 

§ 5 Sonderregelungen 

1. Die LV-Jugendwarte können für Kaderspieler Sonderregelungen für die Wettbewerbe auf LV-Ebene 
treffen. 

2. Auf Vorschlag des Vizepräsidenten für Jugendfragen/Schulsport kann der Jugendausschuss in begrün-
deten Fällen abweichend von den Fristen der DBB-SO eine Teilnahmeberechtigung für einen Jugendli-
chen erteilen. 

3. Der Vizepräsident für Jugend/Schulsport kann für DBB-Kaderathleten (ab D/C-Kader) Sonderregelun-
gen für alle Wettbewerbe treffen, insb. Einsatzmöglichkeiten einschränken. 

§ 6 Spielzeit/Spielerzahl 

1. Der Veranstalter ist berechtigt, von den FIBA-Regeln abweichende Spielzeiten und Spielerzahlen in den 
jeweiligen Ausschreibungen festzulegen. 

2. An einem Tag sollen Jugendliche nicht mehr als zwei Spiele mit voller Spielzeit bestreiten. 
3. Bei Turnieren mit verkürzter Spielzeit soll die Gesamtspielzeit je Tag die Spieldauer von zwei normalen 

Spielen nicht überschreiten. 
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§ 7 Deutsche Meisterschaften 

1. Alljährlich werden vom Jugendausschuss Deutsche Meisterschaften in den Altersklassen 
 weiblich: männlich: 
 - U17  - U19 
 - U15  - U16 
   - U14 

 durchgeführt. 
2. Nähere Regelungen trifft die vom DBB-Jugendausschuss zu beschließende Ausschreibung, die jeweils 

in den Amtlichen Mitteilungen des DBB bis zum 30.04. eines jeden Jahres veröffentlicht wird. 

3. In den Altersklassen U19 männlich (NBBL) und U16 männlich (JBBL) sowie U17 weiblich (WNBL) kön-
nen die Meisterschaften in Form eines bundesweiten Ligenspielbetriebs mit mehreren Spielgruppen 
durchgeführt werden. Hierzu ergeht eine gesonderte Ausschreibung, in der auch abweichende Rege-
lungen zur DBB-SO und dieser Spielordnung getroffen werden können. 

§ 8 Jugendpokal-Wettbewerbe 

Der Jugendausschuss des DBB kann Pokalwettbewerbe in den verschiedenen Altersklassen veranstalten. 
Näheres wird durch den Jugendausschuss in Form einer Ausschreibung geregelt. 

§ 9 Auswahlmannschaften 

1. Der DBB, die Landesverbände und deren Gliederungen sind berechtigt, Mannschaften für Auswahlspie-
le zu bilden. 

2. Die Landesverbände und die Vereine sind verpflichtet, Spieler auf Anforderung freizustellen. Die Anfor-
derung von Spielern ist dem betroffenen Landesverband und Verein mitzuteilen.  

3. Angeforderte Spieler können während der Zeit der geplanten und durchgeführten Maßnahmen für Ver-
anstaltungen ihrer Vereine gesperrt werden. 

4. Über Strafen und Sperren gegen Spieler und Vereine entscheidet der Vizepräsident für Jugendfragen 
und Schulsport für den Bereich des DBB und in den Bereichen der LV die dort dafür zuständigen Gre-
mien, als Vorinstanz im Sinne der Rechtsordnung. 

5. Wird ein Spieler/Trainer zu Maßnahmen des DBB/der Landesverbände abgestellt, so besteht bis 12 
Tage vor dem Spieltermin ein Anspruch auf Spielverlegung. Die LV können diese Regelungen für ihren 
Bereich weiter einschränken. 

§ 10 Wettbewerbe auf Bundesebene 

1. Alljährlich wird vom Jugendausschuss das Bundesjugendlager/-treffen für die Jugendauswahlmann-
schaften der LV (männlich und weiblich) ausgeschrieben. 

2. Für alle Landesverbände besteht Teilnahmeverpflichtung. Nähere Regelungen trifft die vom DBB-
Jugendausschuss zu beschließende Ausschreibung, die jeweils in den amtlichen Mitteilungen des DBB 
veröffentlicht wird. 

3. Der Austragungsort wird vom Jugendausschuss festgelegt. Der Jugendausschuss und das Jugendsek-
retariat sind für die Durchführung verantwortlich. 

§ 11 Ausländer in Auswahlmannschaften 

Jeder Landesverband kann je Mannschaft nicht mehr als drei ausländische Spieler einsetzen. 

§ 12 Strafen 

Bei Verstößen gegen die Jugendordnung, die Jugendspielordnung, die Ausschreibung(en) oder die Sport-
disziplin ist nach DBB-Rechtsordnung (DBB-RO) und dem jeweiligen Strafenkatalog zu verfahren. 

§ 13 Änderung und Gültigkeit 

Die Jugendspielordnung kann durch Beschluss des Jugendtages oder des Jugendhauptausschusses mit 
einfacher Mehrheit geändert werden. 



DBB-RECHTSORDNUNG 

12 

Deutscher Basketball Bund e.V. 

RECHTSORDNUNG 
 
Beschlossen vom BUNDESTAG 1978 (Deidesheim), Änderungen wurden von BUNDESTAGEN 1980 (Wuppertal), 1982 (Erlangen), 
1984 (Berlin), 1988 (Damp 2000), 1991 (Burghausen), 1992 (Dortmund), 1993 (Stollberg-Harz), 1994 (Herdecke), 1995 (Osnabrück), 
1996 (Berlin), 1997 (Bremen), 1999 (Bad Kreuznach), 2000 (Trier), 2001 (Rotenburg a. d. Fulda), 2002 (Travemünde), 2003 (Berlin), 
2004 (Düsseldorf), 2005 (Binz auf Rügen), 2006 (Rust bei Freiburg), 2007 Würzburg, 2008 (Dessau) und 2009 (Werder) beschlossen. 
 
I. ALLGEMEINES 
§   1 Für die Rechtsprechung innerhalb des DBB ist ausschließlich die Rechtsordnung maßgebend. Sie re-

gelt alle Rechtsstreitigkeiten, die im DBB, in seinen Mitgliedsverbänden und in deren Regionalzu-
sammenschlüssen auftreten. Ihr unterliegen insbesondere alle Verstöße gegen die Satzung, Ordnun-
gen und Ausschreibungen sowie die Offiziellen Spielregeln. Die Rechtsordnung ist ferner anwendbar 
beii verbands- oder bundesschädigendem Verhalten. 

§   2 Die Anrufung der ordentlichen Gerichte ist ausgeschlossen, bevor der Rechtsweg der RO ausge-
schöpft ist. 

II. ZUSTÄNDIGKEITEN 
§   3 1. Zuständig für Entscheidungen, die sich aus dem Spielbetrieb ergeben, oder für einzelne Anord-

nungen, die mit dem Spielbetrieb in Zusammenhang stehen, sind: 
   1. als Vorinstanz: 
 die Spielleitung oder die für den jeweiligen Aufgabenbereich zuständigen Gremien oder Einzel-

personen, 
   2. als erste Rechtsinstanz: 
    a) für LV-Gliederungen deren Rechtsausschuss, 
    b) für den übrigen LV-Bereich dessen Rechtsausschuss 
    c) für den Bereich der Regionalzusammenschlüsse deren Rechtsausschuss, 
    d) auf Bundesebene der Rechtsausschuss (RA), 
    e) für Streitigkeiten, die sich über die Grenzen eines LV hinaus erstrecken und nicht unter c) 

fallen, der vom RA auf Antrag beauftragte LV-RA eines nicht beteiligten LV, 
    f) auf Antrag eines LV oder eines Regionalzusammenschlusses, falls deren RA wegen Befan-

genheit oder aus sonstigen Gründen nicht entscheidungsfähig ist, ein vom RA beauftragter 
LV-RA eines nicht beteiligten LV. 

    Sofern der RA zu a) fehlt, tritt an seine Stelle der RA zu b); 
   3. als zweite Rechtsinstanz: 
    a) für Entscheidungen zu 2.a) der LV-RA, 

 b) für Entscheidungen zu 2.b) und c) sowie e) und f) der RA. 
   4. Für Streitigkeiten aus dem Lizenzstatut gilt § 13 des Lizenzstatuts. 
  2. Bei Pflichtspielen, bei denen zur Fortsetzung des Wettbewerbs eine abschließende Entscheidung 

umgehend notwendig ist, kann durch den Veranstalter eine Spieljury mit endgültiger Entschei-
dungsbefugnis eingesetzt werden. 

§   4 1. Die Vereinbarkeit von Bestimmungen mit höherrangigen Vorschriften kann in einem gesonderten 
Verfahren überprüft werden. 

   Zuständig in diesem Normenkontrollverfahren sind: 
   1. bei Normen eines LV oder seiner Gliederungen: 
    a) in erster Instanz der LV-RA, 
    b) in zweiter Instanz der DBB-RA; 
   2. bei Normen eines Regionalzusammenschlusses: 
    a) in erster Instanz dessen Rechtsausschuss, 
    b) in zweiter Instanz der DBB-RA; 

3. bei Bundesnormen: 
 der DBB-RA. 

  2. Organstreitigkeiten werden auf Landesebene vom LV-RA, auf Bundesebene vom DBB-RA jeweils 
endgültig entschieden. 

  3. Bei verbandsschädigendem Verhalten entscheidet auf Landesebene der zuständige LV-RA und 
auf höherer Ebene der DBB-RA jeweils endgültig. 
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III. VERFAHRENSBETEILIGTE 
§   5 Beteiligte am Verfahren einer Instanz sind: 
  1. Wer einen verfahrenseinleitenden Antrag stellt oder ein Rechtsmittel einlegt, 
  2. die für die Normsetzung, Entscheidung oder Einzelanordnung verantwortliche Vereinigung, 
  3. Dritte, wenn deren berechtigtes Interesse durch die Entscheidung unmittelbar berührt wird. 

§   6 1. Soweit die Vorinstanz nicht von sich aus tätig wird, können verfahrenseinleitende Anträge nur von 
den unmittelbar Betroffenen gestellt werden. Rechtsmittel können von allen Beteiligten, falls sie 
beschwert sind, eingelegt werden. 

  2. Das Präsidium des DBB, der Regionalzusammenschlüsse, der LV und deren Gliederungen können 
bei der zuständigen Instanz ein Verfahren einleiten sowie Rechtsmittel einlegen, wenn ein berech-
tigtes Interesse nachgewiesen wird. 

IV. BESETZUNG DER INSTANZEN, VERFAHREN 
§   7 Jede Rechtsinstanz setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden und mindestens vier Beisitzern, die 

vom zuständigen Gremium gewählt werden. In jedem Verfahren wird in der Besetzung von drei Mitg-
liedern verhandelt. Bei Rücknahme des Antrags oder Erledigung der Hauptsache entscheidet der Vor-
sitzende oder ein von ihm beauftragter Beisitzer über die Kosten des Verfahrens. Gleiches gilt, wenn 
der Antrag unzulässig ist, weil die Verfahrensgebühr nicht eingezahlt wurde. 

§   8 Entscheidungen der Vorinstanz und der Rechtsinstanzen erfolgen nach Lage der Akten ohne mündli-
che Verhandlung, es sei denn, die Vorinstanz oder der Vorsitzende der Rechtsinstanz ordnen sie an 
oder ein Beteiligter beantragt sie. Die mündliche Verhandlung ist von der Einzahlung eines Vorschus-
ses abhängig. Die Höhe bestimmt der Vorsitzende. 

§   9 1. Alle instanzabschließenden Entscheidungen sind innerhalb einer Frist von einem Monat zu treffen 
und den Beteiligten mit den Gründen schriftlich bekanntzumachen. Wird innerhalb dieser Frist kei-
ne Entscheidung getroffen, hat auf Antrag eines Beteiligten binnen zwei Wochen eine mündliche 
Verhandlung stattzufinden, falls nicht bis dahin die instanzabschließende Entscheidung ergeht. Die 
Kosten dieser mündlichen Verhandlung gehen zu Lasten des Trägers der Instanz. 

  2. Ist eine Sperre nach § 53 Abs. 1 SO von mehr als 2 Pflichtspielen Gegenstand des Verfahrens und 
entscheidet die angerufene Instanz nach einem Antrag auf mündliche Verhandlung nicht innerhalb 
der in Absatz 1 genannten Fristen, so ist der gesperrte Spieler mit Ablauf dieser Fristen automa-
tisch wieder spielberechtigt. In Ausnahmefällen ist eine einmalige Verlängerung der Fristen um 2 
Wochen durch unanfechtbaren Beschluss, der zu begründen ist, zulässig. 

  3. Jede Entscheidung soll eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. Fehlt diese, so ist ein Rechtsmittel 
nur innerhalb von drei Monaten nach Zugang zulässig. Gibt es kein Rechtsmittel, so ist darauf hin-
zuweisen. 

  4. Beschwerende rechtsmittelfähige Entscheidungen sind per Einschreiben zuzustellen. Als Zustell-
datum gilt im Zweifel der dritte Tag nach Aufgabe zur Post. 

  5. Entscheidungen, die ausschließlich Geldbußen bis zu € 104,00 betreffen, können mit einfacher 
Post versandt werden. Sie gelten dann mit dem dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als be-
kanntgegeben, es sei denn, dass das Schriftstück nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zuge-
gangen ist; im Zweifel hat die Instanz den Zugang des Schriftstücks und den Zeitpunkt des Zu-
gangs nachzuweisen. Der Tag der Aufgabe zur Post ist in den Akten zu vermerken. 

  6. Entscheidungen und Mitteilungen können auch per E-Mail zugestellt werden, sofern der Adressat 
den Zugang innerhalb gesetzter Frist bestätigt. 

  7. Der Verein gilt als Zustellungs- und Empfangsbevollmächtigter seiner Teilnehmer am Spielbetrieb 
im Sinne der Spielordnung. 

§ 10 1. In allen Verfahren ist den Beteiligten Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Hierbei sind Erklärungs-
fristen zu setzen. In Verfahren bei der Vorinstanz ist die Anhörung der Beteiligten entbehrlich, 
wenn nicht zu erwarten ist, dass die Anhörung wesentliche neue Erkenntnisse hervorbringen wird 
und lediglich eine Geldbuße von bis zu € 104,00 zu verhängen ist. 

  2. In Rechtsinstanzen erfolgen der Ermittlungen durch den Vorsitzenden oder durch einen von ihm 
beauftragten Beisitzer. 

  3. Jede Instanz kann im Rahmen der Ermittlungen auch Nichtbeteiligte zu Erklärungen mit Fristset-
zung auffordern und bei Nichtbefolgen Ordnungsstrafen verhängen. Die Verhängung von Ord-
nungsstrafen muss vorher angedroht werden. 
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§ 11 Ladungen zu mündlichen Verhandlungen haben unter Wahrung einer Frist von drei Tagen zu erfol-
gen. Der Vorsitzende kann die Ladungsfrist abkürzen. 

§ 12 1. Über den Verlauf der mündlichen Verhandlung ist ein Protokoll zu führen. 
  2. Die mündliche Verhandlung ist verbandsöffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden. 
  3. Die Beteiligten haben das Recht, der Zeugenvernehmung beizuwohnen, Zeugen dürfen erst nach 

ihrer Vernehmung an der Verhandlung teilnehmen. Sie sind zunächst einzeln zu hören. 
  4. Zeugen sind nach den Bestimmungen der Finanzordnung des DBB oder der zuständigen Gliede-

rung zu entschädigen. 
  5. Zeugen, die der Ladung nicht Folge leisten, können mit einer Ordnungsstrafe belegt und zu den 

durch ihre Säumnis verursachten Kosten verurteilt werden. Sie sind bei der Ladung hierauf hinzu-
weisen. 

§ 13 Die anwesenden Beteiligten haben das Recht, nach der Zeugenvernehmung abschließende Erklärun-
gen abzugeben. 

§ 14 Nach geheimer Beratung wird die Entscheidung mit einer kurzen Begründung verkündet. Sie ist mit 
schriftlicher Begründung binnen zwei Wochen den Beteiligten zuzustellen. 

§ 15 Ist ein Beteiligter in der mündlichen Verhandlung trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen, so 
kann in seiner Abwesenheit verhandelt und entschieden werden. 

§ 16 1. Ein Mitglied einer Rechtsinstanz darf nicht mitwirken, wenn: 
   1. es selbst oder sein Verein Beteiligter des Verfahrens ist, 
   2. es bei der angefochtenen Entscheidung bereits in einer unteren Instanz mitgewirkt hat, 
   3. es sich selbst für befangen erklärt. 

  2. Wird Befangenheit eines Mitglieds geltend gemacht, so entscheiden die übrigen Mitglieder der 
Rechtsinstanz über seine Mitwirkung. Die Befangenheit ist gleichzeitig mit der Begründung des 
Verfahrensantrages oder Rechtsmittels geltend zu machen. Erfährt der Verfahrensbeteiligte erst 
später von Befangenheitsgründen, muss die Geltendmachung unverzüglich erfolgen. Befangen-
heitsgesuche sind gesondert zu begründen. 

  3. Eine Befangenheit der Vorinstanz kann nicht geltend gemacht werden. Die Vorinstanz kann sich 
selbst für befangen erklären und das Verfahren an eine gleichrangige Vorinstanz oder bei deren 
Fehlen zur Zuständigkeitsbestimmung an die übergeordnete Rechtsinstanz abgeben. Hiergegen ist 
kein Rechtsmittel zulässig. 

V. PROTEST, RECHTSMITTEL 
§ 17 1. Protest ist die Einleitung eines Verfahrens bei der Vorinstanz nach den besonderen Vorschriften 

der §§ 49-52 SO. 
  2. Berufung ist die Anrufung der ersten Rechtsinstanz gegen die Entscheidung der Vorinstanz. 
  3. Revision ist die Anrufung der zweiten Rechtsinstanz gegen die Entscheidung der ersten Rechtsin-

stanz. 
4. Beschwerde ist ein Rechtsbehelf eigener Art mit dem in anderen Ordnungen beschriebenen ge-

sonderten Instanzenzug. 

  5. Die Landesverbände und Regionalzusammenschlüsse können für ihren Bereich durch Ordnungs- 
oder Satzungsbeschluss bestimmen, dass vor Einlegung eines Rechtsmittels gegen eine Ent-
scheidung einer Vorinstanz ein Vorverfahren bei der die Entscheidung aussprechenden Stelle 
durchgeführt werden kann. 

§ 18 1. Protest und Rechtsmittel haben binnen einer Woche der zuständigen Instanz vorzuliegen. Sie 
müssen einen Antrag erkennen lassen und sind durch den Vorsitzenden oder einen Bevollmächtig-
ten der jeweils betreffenden Vereinigung oder, falls sich das Verfahren gegen eine einzelne Person 
richtet, durch diese zu unterzeichnen. Bevollmächtigungen sind auf Verlangen nachzuweisen. Zu-
sätzlich zur Rechtsmittelgebühr ist in Verfahren nach § 17 Absatz 1 - 3 RO, die vor dem DBB-
Rechtsausschuss geführt werden, die Einzahlung eines Kostenvorschusses in Höhe von € 200,00 
innerhalb der Frist nachzuweisen. 

  2. Protest und Rechtsmittel müssen begründet sein. Die Begründung muss in fünffacher Ausfertigung 
vorgelegt werden. Beweismittel sind anzugeben, Urkunden sowie die angefochtene Entscheidung 
sind vorzulegen. Die Frist zur Begründung beträgt bei Protest und Rechtsmittel jeweils eine Wo-
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che. Innerhalb der Frist eingegangene Anträge per Telefax sind fristwahrend; Anlagen müssen in-
nerhalb von drei Tagen im Original eingehen.  

  3. Fristen beginnen mit dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens eines Protestgrundes bzw. dem Zugang 
der anzufechtenden Entscheidung. 

   Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, 
so endet die Frist mit dem Ablauf des nächsten Werktages. 

 Bei der Berechnung einer Frist, die nach Stunden bestimmt ist, werden Sonntage, allgemeine 
Feiertage und Sonnabende nicht mitgerechnet. 

  4. Bei Versäumnis einer Frist ist der Protest oder das Rechtsmittel ohne Sachprüfung als unzulässig 
zu verwerfen. Dies gilt auch bei der Verletzung der Formvorschriften, sofern trotz einer Aufforde-
rung die Mängel nicht innerhalb einer gesetzten Nachfrist behoben sind. Ist die angerufene Instanz 
unzuständig, ist das Verfahren an die zuständige Instanz zu verweisen. 

  5. Gegen Geld- und Ordnungsstrafen oder andere Belastungen bis zu € 260,-- ist eine Revision nicht 
zulässig. 

6. Eine auf die Entscheidung über Kosten und Gebühren (§§ 27 und 28) beschränktes Rechtsmittel 
ist unzulässig. 

§ 19 1. Protest und Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung. Die Vorinstanz oder der Vorsitzen-
de der angerufenen Rechtsinstanz können auf begründeten Antrag eine aufschiebende Wirkung 
anordnen oder eine andere einstweilige Maßnahme treffen, jedoch nicht bei einem Verstoß gegen 
die Sportdisziplin gemäß §§ 53 ff SO. 

  2. Diese Entscheidungen sind nicht anfechtbar. Die Kosten gelten als Teil der Hauptsache. 

§ 20 1. Revision kann nur auf Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen des DBB, der Regionalzu-
sammenschlüsse, der LV oder ihrer Gliederungen gestützt werden. 

§ 21 1. Wiederaufnahme des Verfahrens kann beantragt werden, wenn neue Beweismittel vorgelegt oder 
neue Tatsachen vorgetragen werden, die im abgeschlossenen Verfahren ohne Verschulden des 
Antragstellers nicht bekannt gewesen sind bzw. vorgelegen haben und die bei Kenntnis zu einer 
anderen Entscheidung geführt hätten. 

  2. Der Antrag ist bei der zuletzt tätig gewesenen Instanz zu stellen. 
  3. Form und Fristen entsprechen den Vorschriften des § 18. Ein Wiederaufnahmeantrag ist unzuläs-

sig, wenn seit Zugang der Entscheidung drei Monate vergangen sind. 

VI. VERJÄHRUNG 
§ 22 1. Ein Verhalten (Tun oder Unterlassen) kann nach seiner Vollendung nicht mehr verfolgt werden, 

wenn seitdem drei Monate vergangen sind. Das gilt nicht bei verbands- und bundesschädigendem 
Verhalten. War zwischenzeitlich ein Verfahren eingeleitet, beginnt die Verjährungsfrist erneut mit 
dem Tage der zuletzt getroffenen Maßnahme der Instanz. 

2. Soweit allgemeine sportliche Belange nicht entgegenstehen, soll die Instanz auf eine gütliche Bei-
legung der Streitigkeiten hinwirken.  

  3. Entscheidungen über Geldbußen können bei erkennbarer Unrichtigkeit zurückgenommen werden. 

VII. STRAFEN 
§ 23 1. Als Strafen können ausgesprochen werden: 

   1. Verwarnung, 
   2. Geld- oder Ordnungsstrafen bis zu € 26.000,--, 
   3. Zeitliche Sperre oder Amtsunwürdigkeit und Suspendierung, 
   4. Dauernde oder Amtsunwürdigkeit und Lizenzentzug, 
   5. Veranstaltungssperre, 
   6. Ausschluss. 
  2. Bei Verstößen von Teilnehmern eines Spiels gegen Satzung oder Ordnungen können Geld- oder 

Ordnungsstrafen, zeitliche Sperren, Amtsunwürdigkeit oder Lizenzentzug ausgesprochen werden. 
  3. Der DBB, die Landesverbände und die Regionalzusammenschlüsse sind darüber hinaus verpflich-

tet, für ihren Bereich einen Strafenkatalog aufzustellen. 
4. Bei Bestrafung von Einzelpersonen mit Geld- oder Ordnungsstrafen haftet der jeweilige Verein als 

Gesamtschuldner. Der mithaftende Verein ist an dem Verfahren zu beteiligen. Die erkennende In-
stanz kann in den Fällen des Abs. 1, Ziffer 3.-6., eine kostenpflichtige Veröffentlichung der rechts-
kräftigen Entscheidung anordnen. 
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  5. Den Strafenkatalog für die Wettbewerbe des DBB legt das DBB-Präsidium dem Bundestag zur Be-
schlussfassung vor. 

§ 24 Der DBB und die Landesverbände können Strafen anderer Sportverbände übernehmen. Die Ent-
scheidung hierüber trifft der jeweilige Vorstand. 

§ 25 Verpflichtungen aus Entscheidungen sind sofort zu erfüllen, es sei denn, es sind Fristen gesetzt. Bei 
Nichterfüllung können nach Mahnung Sperren ausgesprochen werden. 

§ 26 1. Rechtskräftige Strafen des § 23 können auf Antrag im Gnadenweg erlassen oder herabgesetzt 
werden. Für die Gnadenentscheidung sind ausschließlich zuständig: 
1. der Präsident / 1. Vorsitzende des LV bei Entscheidung der Rechtsinstanzen seines LV, 
2. der Vorsitzende eines Regionalzusammenschlusses bei Entscheidung der Rechtsinstanzen 

seines Regionalbereiches 
3. der Präsident des DBB in allen übrigen Fällen. 

  2. Vor einer Gnadenentscheidung ist die in der Sache zuletzt tätig gewesene Instanz zu hören. 

VIII. KOSTEN 
§ 27 1. Jede instanzabschließende Entscheidung hat zugleich über die Kostenlast zu befinden. Der Unter-

legene trägt die Kosten des Verfahrens. Bei teilweisem Obsiegen können die Kosten aufgeteilt 
werden; das gilt auch, falls auf einer Seite mehrere beteiligt sind. Obsiegt der Rechtsmittelführer 
auf Grund neuen Vorbringens, das er in der unteren Instanz schon hätte vorbringen können, so 
können ihm die Kosten ganz oder teilweise auferlegt werden. 

2. Ist die Hauptsache des Verfahrens erledigt, so ergeht die Kostenentscheidung nach billigem Er-
messen. Wer einen Protest oder ein Rechtsmittel zurücknimmt, trägt die in der Instanz entstande-
nen Kosten. 

3. Lässt sich ein Verfahrensbeteiligter von einem Bevollmächtigten vertreten, so besteht kein Ans-
pruch, die dadurch entstehenden Gebühren oder Aufwandsentschädigungen auf andere Verfah-
rensbeteiligte abzuwälzen. 

§ 28 1. Bei Einleitung eines Verfahrens werden folgende Gebühren erhoben: 
   1 Protestverfahren     €   52,-- 
   2. Verfahren vor der ersten Rechtsinstanz  € 104,-- 
   3. Verfahren vor der zweiten Rechtsinstanz  € 208,-- 
   4, Für die Bundesliga gelten folgende Gebühren: 
    Für die Einleitung jeweils eines Verfahrens bei der Spielleitung oder beim Spielgericht 
    2. Bundesliga     € 260,-- 
    1. Bundesliga     € 520,-- 
  2. Bei Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wird die Gebühr der Instanz erhoben, bei der der 

Antrag gestellt wird. 
  3. Für Verfall oder Rückzahlung gilt § 27 Abs. 1 entsprechend.  4. Rechtsmittel des 

DBB, der Regionalzusammenschlüsse, der Landesverbände und ihrer Gliederungen sind gebüh-
renfrei. 

  5. Die halbe Gebühr für die Einleitung eines Verfahrens wird erhoben, wenn 

a) die Anmeldung eines Protestes protokolliert und kein Protestverfahren eingeleitet wird, 
b) ein Protest oder ein Rechtsmittel wegen Form- oder Fristverletzung als unzulässig verworfen 

wird, 
c) ein Protest oder ein Rechtsmittel bis zur instanzabschließenden Entscheidung zurückgenom-

men wird. 

§ 29 1. Die Vorinstanz bzw. der Vorsitzende der Rechtsinstanz haben dem Kostenschuldner eine Kosten-
rechnung zuzusenden. § 25 gilt entsprechend. 

  2. Der Kostenschuldner kann Überprüfung der Rechnung beim Aussteller verlangen. 
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